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Beschluß der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik 
über die Wahlperiode der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

vom 5. Februar 1990

Entsprechend Artikel 64 Abs. 1 der Verfassung der Deut
schen Demokratischen Republik beschließt die Volkskammer:

Die neunte Wahlperiode der Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik endet am 17. März 1990.

Dem Staatsrat wird entsprechend Artikel 72 der Verfassung 
der DDR empfohlen, die Wahlen zur Volkskammer für den 
18. März 1990 auszuschreiben.

Der dazu gefaßte Beschluß der Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 11. Januar 1990 wird aufge
hoben.

Vorstehender Beschluß wurde von der Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik in ihrer 16. Tagung am
5. Februar 1990 gefaßt.

Berlin, 5. Februar 1990

Der Präsident der Volkskammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

Dr. G. M a l e u d a

Verordnung 
über die Gewährung staatlicher Unterstützung 
und betrieblidier Ausgleichszahlung an Bürger 

während der Zeit der Arbeitsvermittlung
vom 8. Februar 1990 

§ 1
Geltungsbereich

Bürger der DDR und ausländische Bürger mit ständigem 
Wohnsitz in der DDR, die zeitweilig keine Berufstätigkeit 
ausüben können, haben entsprechend den Bestimmungen die
ser Verordnung Anspruch auf die Gewährung einer staat
lichen Unterstützung (nachfolgend Unterstützung genannt) 
und einer betrieblichen Ausgleichszahlung.

Unterstützung
§ 2

(1) Anspruch auf Unterstützung besteht, wenn
— der Bürger aus dem zuletzt bestehenden Arbeitsrechtsver

hältnis, Dienstverhältnis oder Mitgliedschaftsverhältnis 
mit einem Betrieb, einer Einrichtung oder einer Produk
tionsgenossenschaft (nachfolgend Betrieb genannt) in der 
DDR ausgeschieden ist und sich im Amt für Arbeit zur 
Vermittlung einer anderen Tätigkeit meldet,

— der Bürger in den letzten 12 Monaten vor der Meldung 
eine versicherungspflichtige Tätigkeit in der DDR ausge
übt hat und

— das Amt für Arbeit dem Bürger keine zumutbare Tätigkeit 
vermitteln kann.

(2) Hat der Bürger durch eigene Kündigung das Arbeits
rechtsverhältnis aufgelöst, obwohl er durch den Betrieb auf 
die Folgen dieses Schrittes hingewiesen wurde, wird Unter
stützung frühestens 4 Wochen nach Beendigung des Arbeits
rechtsverhältnisses gezahlt. Der Bürger, der fristlos entlassen 
wurde, erhält Unterstützung frühestens 8  Wochen nach Be
endigung des Arbeitsrechtsverhältnisses.

(3) Anspruch auf Unterstützung besteht nicht, wenn der 
Bürger Krankengeld, Invalidenrente oder Altersrente bzw. 
eine entsprechende Versorgung erhält.

§3
(1) Die Unterstützung beträgt monatlich 500 Mark. War der 

Bürger bis zur Beendigung der bisherigen Tätigkeit teilzeit
beschäftigt, wird die Unterstützung anteilig gewährt.

(2) Bürger, deren Nettodurchschnittslohn in der zuletzt aus
geübten Tätigkeit bei Vollbeschäftigung unter 500 Mark/Mo- 
nat betrug, erhalten die Unterstützung in Höhe des bisherigen 
Nettodurchschnittslohnes.

(3) Die staatliche Unterstützung wird aus dem Staatshaus
halt finanziert.

§4
Ausgleichszahlung

Bürger, denen eine Unterstützung gemäß dieser Verordnung 
gewährt wird, haben gegenüber dem Betrieb, in dem sie zu
letzt beschäftigt waren, Anspruch auf einen Ausgleich in Höhe 
der Differenz zwischen der Unterstützung und 70 % des bis
herigen Nettodurchschnittslohnes, höchstens 500 Mark im Mo
nat. Das gilt nicht bei Beendigung der Tätigkeit gemäß § 2 
Abs. 2.

Sonstige Bestimmungen
§5

Die Unterstützung wird auf Antrag gewährt. Der Antrag 
ist bei dem für den Wohnsitz des Bürgers zuständigen Amt 
für Arbeit zu stellen. Eine ablehnende Entscheidung ist 
schriftlich zu begründen und dem Bürger zuzustellen.

§ 6
Die Unterstützung wird vom Amt für Arbeit, bei dem sie 

beantragt wurde, ab dem Tag der Antragstellung gezahlt. Die 
Zahlung erfolgt jeweils nach Ablauf von 2 Wochen für den zu
rückliegenden Zeitraum.

§7
(1) Bürger, denen Unterstützung gewährt wird, haben un

verzüglich
— das Amt für Arbeit über eine aufgenommene berufliche 

Tätigkeit in Kenntnis zu setzen,
— nach Aufforderung im Amt für Arbeit vorzusprechen,
— Veränderungen zur Person, insbesondere Änderungen des 

Gesundheitszustandes und des Wohnsitzes, dem Amt für 
Arbeit mitzuteilen.

Uber diese Pflichten ist der Bürger vom Amt für Arbeit nach
weislich zu belehren.

(2) Wurde infolge schuldhafter Verletzung der Pflichten 
gemäß Abs. 1 die. Unterstützung ungerechtfertigt bezogen, 
kann die Unterstützung zurückgefordert werden. Die Ent
scheidung ist schriftlich zu begründen und dem Bürger zuzu
stellen.

§ 8
(1) Die Unterstützung und die Ausgleichszahlung unterlie

gen nicht der Lohnsteuer und der Beitragspflicht zur Sozial
versicherung.

(2) Der Bezug der Unterstützung ist im Ausweis für Arbeit 
und Sozialversicherung einzutragen. Für die Dauer des Be
zugs der Unterstützung besteht Anspruch auf Sachleistungen 
der Sozialversicherung.

(3) Die Dauer des Bezugs der Unterstützung wird bei der 
Gewährung und Berechnung von Renten der Sozialversiche
rung als Zurechnungszeit angerechnet.

§9
(1) Gegen eine ablehnende Entscheidung gemäß § 5 sowie 

gegen Entscheidungen gemäß § 7 Abs. 2 kann der Bürger in
nerhalb von 2 Wochen nach Zustellung bei dem Amt für Ar
beit, das die Entscheidungen getroffen hat, Beschwerde ein- 
legen. Die Beschwerde gegen Entscheidungen gemäß § 7 Abs. 2 
hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde ist schriftlich 
einzulegen und zu begründen. Wird der Beschwerde nicht 
stattgegeben, ist sie innerhalb 1  Woche dem Amt für Arbeit 
und Löhne beim Rat des Bezirkes zuzuleiten. Dieses hat in
nerhalb 1 weiteren Woche abschließend zu entscheiden.

(2) Wird der Beschwerde des Betroffenen durch das Amt 
für Arbeit und Löhne beim Rat des Bezirkes nicht abgehol
fen, kann er innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der ab
schließenden Entscheidung Antrag auf Nachprüfung durch das 
Gericht stellen.

(3) Das Gericht kann in der Sache selbst entscheiden.


